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Antrag 

der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hartmann, Thomas 
Gehring, Ulrike Gote, Katharina Schulze, Gisela Sengl, Thomas 
Mütze, Jürgen Mistol, Markus Ganserer, Dr. Christian Magerl, Ro-
si Steinberger, Martin Stümpfig und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN) 

Wasserversorgung in öffentlicher Hand behalten –   
Kein Zugriff durch CETA 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, im Bundesrat im Falle einer 
Abstimmung über die Ratifizierung von CETA gegen die Ratifizierung 
zu stimmen, falls 

─ die Dienstleistungen der Wasserentnahme, -aufbereitung und  
-verteilung an Privathaushalte, industrielle, gewerbliche oder an-
dere Verwender, einschließlich der Bereitstellung von Trinkwas-
ser, der Wasserbewirtschaftung sowie die Abwasserbeseitigung 
und -behandlung nicht rechtssicher vollständig von der Anwen-
dung durch CETA ausgenommen sind, 

─ nicht rechtssicher ausgeschlossen ist, dass es basierend auf dem 
zum Zeitpunkt der Ratifizierung aktuellen Vertragstext über CETA 
zu einer Liberalisierung oder Privatisierung dieser Dienstleistun-
gen kommen kann und 

─ nicht rechtssicher ausgeschlossen ist, dass zukünftige Verhand-
lungen zwischen den CETA-Vertragspartnern ergeben können, 
dass es im Bereich der Dienstleistungskonzessionen zu einer Li-
beralisierung bei den genannten Dienstleistungen kommen kann. 

 

 

Begründung: 

Die Wasserentnahme, -aufbereitung und -verteilung an Privathaushal-
te, industrielle, gewerbliche oder andere Verwender, einschließlich der 
Bereitstellung von Trinkwasser, Wasserbewirtschaftung und Abwas-
serbeseitigung und -behandlung sind öffentliche Dienstleistungen, für 
deren Schutz und Behalt in öffentlicher Hand der Landtag und die 
Staatsregierung sich uneingeschränkt einsetzen. Jede mögliche Form 
der Liberalisierung dieser Dienstleistungen in Deutschland und Bay-
ern über CETA muss dauerhaft ausgeschlossen sein. Diese Dienst-
leistungen dürfen deshalb weder gegenwärtig noch zukünftig in den 
Anwendungsbereich von CETA fallen. Dies muss rechtssicher und 
ausdrücklich in CETA festgeschrieben sein. 
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Beschlussempfehlung und 
Bericht 

des Ausschusses für Bundes- und 
Europaangelegenheiten sowie regionale 
Beziehungen 

Antrag der Abgeordneten Margarete Bause, 
Ludwig Hartmann, Thomas Gehring u.a. und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 17/13074 

Wasserversorgung in öffentlicher Hand behalten - 
Kein Zugriff durch CETA 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Jürgen Mistol 
Mitberichterstatterin: Mechthilde Wittmann 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Bundes- 
und Europaangelegenheiten sowie regionale 
Beziehungen federführend zugewiesen. Der 
Ausschuss für Wirtschaft und Medien, Infra-
struktur, Bau und Verkehr, Energie und Tech-
nologie und der Ausschuss für Umwelt und 
Verbraucherschutz haben den Antrag mitbera-
ten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag 
in seiner 49. Sitzung am 11. Oktober 2016 be-
raten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Wirtschaft und Medien, Inf-
rastruktur, Bau und Verkehr, Energie und 
Technologie hat den Antrag in seiner 55. Sit-
zung am 27. Oktober 2016 mitberaten und mit 
folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

4. Der Ausschuss für Umwelt und Verbraucher-
schutz hat den Antrag in seiner 60. Sitzung 
am 24. November 2016 mitberaten und mit 
folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Dr. Franz Rieger 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hartmann, 
Thomas Gehring, Ulrike Gote, Katharina Schulze, Gisela Sengl, 
Thomas Mütze, Jürgen Mistol, Markus Ganserer, Dr. Christian 
Magerl, Rosi Steinberger, Martin Stümpfig und Fraktion (BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 17/13074, 17/14541 

Wasserversorgung in öffentlicher Hand behalten – Kein Zugriff 
durch CETA 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden (s. Anlage 1)

Von der Abstimmung ausgenommen sind die Nummer 2 und die Nummer 24 der Anla­

ge. Das sind der Antrag der Fraktion FREIE WÄHLER betreffend "Bayerische Medien­

vielfalt stärken: Marginalisierung des Regionalfernsehens entgegenwirken" auf Druck­

sache 17/11720 und der Antrag der SPD auf Drucksache 17/11422 betreffend 

"Förderung des lokalen und regionalen Fernsehens", die gemeinsam mit dem Tages­

ordnungspunkt 10 – das ist der Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des 

Mediengesetzes – beraten werden sollen.

(...)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Jetzt folgt noch die Abstimmung über die 

Liste. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der 

Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim­

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, 

der FREIEN WÄHLER und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen! – 

Sehe ich keine. Stimmenthaltungen? – Auch keine. Damit übernimmt der Landtag 

diese Voten.
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